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1. Allgemeines zum Verfahren 
 
Die Gemeinde Niederkirchen möchte in der Gemarkung der Gemeinde die Errichtung einer Frei-
flächenphotovoltaikanlage ermöglichen, um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Aus die-
sem Grund wurde, um die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, die Aufstellung 
eines Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 07.09.2021 vom Ge-
meinderat getroffen. Danach erfolgte vom 18.02.2022 bis 18.03.2022 die frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit sowie die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange. Dabei hatten 
sowohl die Behörden als auch die Öffentlichkeit Gelegenheit, sich über den Vorentwurf des Be-
bauungsplanes zu informieren und konnten entsprechende Anregungen und Hinweise vortragen. 
Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am … die Abwägung und den Entwurf gebilligt. 
Zeitgleich wurde in selbiger Sitzung die Offenlage des Entwurfes beschlossen. Die Offenlage des 
Entwurfes fand im Zeitraum vom 18.11.2022 bis 19.12.2022 statt. Auch hier hatten wiederum die 
Behörden und die Öffentlichkeit Gelegenheit, den Entwurf zur Bebauungsplanänderung einzuse-
hen. 
 
Anschließend ist der Rücklauf der Stellungnahmen sowie deren Abwägung bzw. Berücksichti-
gung und Beachtung in der weiteren Planung dargestellt. 
 

Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

1.  Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr 
Infra I 3 
Fontainengraben 200 
53123 Bonn 

23.11.2022 keine 

2.  Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 
Westpfalz 
Fischerstraße 12 
67655 Kaiserslautern 

23.11.2022 Bedenken 

3.  Kanalwerke VG Otterbach-Otterberg 
Blechhammerweg 50 
67659 Kaiserslautern 

25.11.2022 keine 

4.  SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-
AG 
Bismarckstraße 14 
67655 Kaiserslautern 

28.11.2022 keine 

5.  Forstamt Otterberg 
Otterstraße 47 
67697 Otterberg 

30.11.2022 Hinweise 

6.  Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-
Pfalz 
Direktion Landesarchäologie 
Außenstelle Speyer 
Kleine Pfaffengasse 10 
67346 Speyer 

30.11.2022 keine 

7.  Vermessungs- und Katasteramt Westpfalz 
Dienstort Kusel 
Bahnhofstraße 59 
66869 Kusel 

30.11.2022 keine 
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Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

8.  SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-
AG 
Betriebsführung Wasser 
Bismarckstraße 14 
67655 Kaiserslautern 

01.12.2022 keine 

9.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 
Regionalstelle Gewerbeaufsicht 
Friedrich-Ebert-Straße 14 
67433 Neustadt 

08.12.2022 keine 

10.  Verbandsgemeindeverwaltung 
Lauterecken-Wolfstein 
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen 
und Bauen 

Schulstraße 6a 
67742 Lauterecken 

08.12.2022 keine 

11.  Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern 
Morlauterer Straße 20 
67657 Kaiserslautern 

19.12.2022 Hinweise 

12.  Planungsgemeinschaft Westpfalz 
Bahnhofstraße 1 
67655 Kaiserslautern 

19.12.2022 Hinweise 

13.  Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH 
Ingersheimer Straße 20 
70499 Stuttgart 

16.12.2022 keine 

14.  Kreisverwaltung Kaiserslautern 
Bauen und Umwelt 
Lauterstraße 8 
67657 Kaiserslautern 

22.12.2022 Hinweise 

15.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft, Bodenschutz 
Fischerstraße 12 
67655 Kaiserslautern 

22.12.2022 keine 

16.  Pfalzwerke Netz AG 
Kurfürstenstraße 29 
67071 Ludwigshafen 

02.01.2023 keine 

17.  Deutsche Telekom Technik GmbH 
Landgrabenweg 151 
53227 Bonn 

27.12.2022 keine 

 
Hinweis: 
Nachfolgend sind alle Stellungnahmen dieser Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung, die ab-
gegeben wurden, aufgeführt. Diese wurden zum größten Teil in der Originalfassung abgedruckt 
und teilweise zur besseren Lesbarkeit neu zugeschnitten. Teilweise werden die Sachdarstellun-
gen der Stellungnahmen jedoch in Kurzform dargestellt. Die Stellungnahmen aus der Öffentlich-
keitsbeteiligung werden aus Datenschutzgründen anonymisiert. Die Originalstellungnahmen kön-
nen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Otterbach-Otterberg eingesehen werden.  
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2. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
2.1 Stellungnahme des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistun-

gen der Bundeswehr, Bonn vom 23.11.2022 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.2 Stellungnahme des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Westpfalz, Kaisers-

lautern vom 23.11.2022 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die vorgebrachten Einwände bezüglich des Verbrauches von Fläche, hier ins-
besondere des angemerkten sogenannten 30 ha-Zieles, werden zurückgewiesen. Es erfolgt eine 
Flächenumnutzung, die zeitlich beschränkt ist. Nach Beendigung der Nutzung als PV-Standort 
kann die Fläche wieder als Ackerfläche genutzt werden, was dem grundsätzlichen Ziel der Flur-
bereinigung des DLR nicht entgegen spricht. Die Gemeinde wird daher weiterhin an dem vorge-
nannten Flächenstandort festhalten. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 13 
Nein-Stimmen: 0 
Stimmenthaltungen: 0 
 
 
2.3 Stellungnahme der Kanalwerke VG Otterbach-Otterberg, Kaiserslautern vom 

25.11.2022 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.4 Stellungnahme der SWK Stadtwerke Kaiserslautern GmbH, Kaiserslautern vom 

28.11.2022 
 
Sachbericht: 
 

 



6 
 
D:\ProjekteTexte\2021031\06_Beschlus\20230214_BESC_001_HC_ÖBB_BP_Feb23.docx 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.5 Stellungnahme des Forstamtes Otterberg vom 20.11.2022 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Der Abstand von 30 m zum Wald ist im Rahmen der Planung berücksichtigt 
worden. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.6 Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, 

Außenstelle Speyer vom 30.11.2022 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die Hinweise sind bereits bekannt und Teil der Planunterlagen. Eine Abwägung 
ist nicht erforderlich. 
 
 
2.7 Stellungnahme des Vermessungs- und Katasteramtes Westpfalz, Dienstort Kusel 

vom 30.11.2022 
 
Sachbericht: 
 

 

 

 

 

 
 
Hinweis: 
Der Stellungnahme lag ein Plan bei. 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die falsch aufgeführte Datengrundlage der Geobasisinformation wird redaktio-
nell in allen Plänen geändert. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 13 
Nein-Stimmen: 0 
Stimmenthaltungen: 0 
 
 
2.8 Stellungnahme der SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG, Betriebsfüh-

rung Wasser, Kaiserslautern vom 01.12.2022 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.9 Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Ge-

werbeaufsicht, Neustadt vom 08.12.2022 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
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2.10 Stellungnahme der Verbandsgemeindeverwaltung Lauterecken-Wolfstein, Fachbe-
reich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen, Lauterecken vom 08.12.2022 

 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.11 Stellungnahme des Landesbetriebes Mobilität Kaiserslautern vom 19.12.2022 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die Hinweise aus der Stellungnahme vom 17.03.2022 wurden im Rahmen der 
Planung berücksichtigt, in dem die Anlage nicht innerhalb der vorgebrachten Schutz- und Sicher-
heitsabstände liegt. Alle weiteren Auflagen bezüglich der Erschließung des Baufeldes sind im 
Rahmen des Bauantrages zu beachten und vorzubringen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 13 
Nein-Stimmen: 0 
Stimmenthaltungen: 0 
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2.12 Stellungnahme der Planungsgemeinschaft Westpfalz, Kaiserslautern vom 
19.12.2022 

 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise seitens der Planungsgemeinschaft bezüglich möglicher Sicherungssysteme und 
Belange von Versicherern werden an dieser Stelle zurückgewiesen und können nicht berücksich-
tigt werden. Die Belange der Sicherungstechnik einer entsprechenden Anlage und deren Versi-
cherungsschutz können nicht im Rahmen der Bebauungsplanung festgelegt werden. Diese ob-
liegen dem Eigentümer einer möglichen späteren Anlage. Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen, allerdings im Rahmen der weiteren Planung nicht berücksichtigt werden. 
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Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 13 
Nein-Stimmen: 0 
Stimmenthaltungen: 0 
 
 
2.13 Stellungnahme der Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH, Stuttgart vom 

16.12.2022 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.14 Stellungnahme der Kreisverwaltung Kaiserslautern, Abteilung Bauen und Umwelt, 

Kaiserslautern vom 22.12.2022 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise bezüglich möglicher Wechselwirkungen, welche bereits die Planungsgemeinschaft 
Westpfalz vorgebracht hat, werden zur Kenntnis genommen. Diese sind bereits im Umweltbericht 
tabellarisch aufgeführt, werden aber nochmals kurz redaktionell im Umweltbericht ergänzt wer-
den. Dasselbe betrifft Aussagen zur möglichen Versiegelung. Diese mögliche Versiegelung be-
zieht sich auf die geplanten Trafogebäude im Geltungsbereich. Die Aussagen hierzu können auch 
bereits dem Umweltbericht entnommen werden.  
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Aussagen bezüglich der Abstände der Modultische und eines Abstandes zum Boden hin sind 
bereits in den Unterlagen der Begründung ausgeführt (siehe hierzu S. 13 und S. 19). Die weiteren 
Hinweise bezüglich der Pflanzliste werden zur Kenntnis genommen. Die Korrektur der Pflanzliste 
in den Textlichen Festsetzungen und im Umweltbericht werden entsprechend der hier vorliegen-
den Stellungnahme vorgenommen werden. Eine Anpassung erfolgt redaktionell. 
 
Die Hinweise bezüglich der Maßnahme M3 werden ebenfalls redaktionell in den entsprechenden 
Berichten ergänzt werden.  
 
Die vorgebrachten Hinweise bezüglich der Umsetzung der Maßnahmen V1 bis V4 und M1 bis M4 
sind im Rahmen der Bauaufsicht und Baugenehmigung umzusetzen. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Kein Belang für die Planung. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 13 
Nein-Stimmen: 0 
Stimmenthaltungen: 0 
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2.15 Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Was-
serwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Kaiserslautern vom 22.12.2022 

 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.16 Stellungnahme der Pfalzwerke Netz AG, Ludwigshafen vom 02.01.2023 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Hinweis: 
Der Stellungnahme lag ein Plan bei. 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die vorgenommenen Absprachen zwischen der Gemeinde, dem Investor und 
den Pfalzwerken werden bestätigt und sind bereits Teil der Planung. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich.  
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3. Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Aus der Öffentlichkeitsbeteiligung gingen keine Stellungnahmen ein. 
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Gemeinderatsbeschluss 
 
Die Gemeinde Niederkirchen hat nach reiflicher Prüfung alle Stellungnahmen und Hinweise sowie 
Anregungen sach- und fachgerecht gegeneinander abgewogen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 13 
Nein-Stimmen: 0 
Stimmenthaltungen: 0 
 
 
Niederkirchen, den 14.02.2023 
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